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Kundeninformation zur  

REACH Verordnung 1907/2006/EG (SVHC-Stoffe) 
 

 

Zur Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) teilen wir Ihnen folgendes mit: 

Die Firma GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH unterliegt gegenüber ihren Kunden der 

Informationspflicht nach Art. 33 der REACH Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten 

Produkt ein sehr besonders besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer 

Massenkonzentration von über 0,1 Prozent enthalten ist. 

 

Wir können Ihnen bestätigen, dass in den von uns an Sie gelieferten Artikel aus Messing der 

Stoff Blei mit über 0,1 % (Masseprozent) enthalten sein kann.  

 

Die Liste der SVHC-Stoffe ist auf den Internetseiten der Europäischen Chemikalienagentur 

(ECHA) unter http://echa.europa.eu jederzeit einsehbar.  

 

Da Blei als Legierungsbestandteil fest gebunden ist und somit keine Exposition zu erwarten 

ist, sind keine zusätzlichen Angaben zur sicheren Verwendung notwendig. Darüber hinaus 

ist eine Kennzeichnung auf dem Erzeugnis nicht notwendig. D.h. es muss kein Hinweis 

aufgebracht werden, dass es ein SVHC-Stoff enthalten ist. 

 

Die von uns gemachten Angaben entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstad bei 

Veröffentlichung. Wir sind auf die Angaben unserer Lieferpartner angewiesen und schließen 

daher Haftungsansprüche aufgrund fehlender Information von Seiten der Lieferanten aus.
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